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Verordnung 
über die umfassende Gewinnung und 

effektive Verwertung von Futterreserven 
— Verordnung über Futterreserven —

vom 16. Februar 1984

Zur Steigerung des Eigenaufkommens an Futter sind alle 
FutterreserVen umfassend zu gewinnen und in der Tierpro
duktion effektiv zu verwerten. Dazu wird folgendes verord
net:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Aufgaben, Rechte und 
Pflichten

a) der Staatsorgane,
b) der volkseigenen Kombinate, volkseigenen Betriebe, 

wirtschaftsleitenden Organe, der Einrichtungen, der so
zialistischen Genossenschaften und deren Betriebe und 
Einrichtungen, der Betriebe und Einrichtungen gesell
schaftlicher Organisationen sowie der privaten Gewer
betreibenden (nachfolgend Aufkommensbetriebe ge
nannt),

c) der LPG, GPG, VEG und deren kooperativen Einrichtun
gen und der volkseigenen Tierproduktionsbetriebe (nach
folgend Verwertungsbetriebe genannt)

bei der umfassenden Gewinnung und effektiven Verwertung 
von Futterreserven. 2

(2) Diese Verordnung gilt auch für Mitglieder des Verbandes 
der Kleingärtner, Siedler • und Kleintierzüchter und andere 
private Tierhalter, die eigenverantwortlich Küchenabfälle 
sammeln und in ihrer Tierhaltung verwerten.

§ 2
Definitionen

• (1) Futterreserven im Sinne dieser Verordnung sind alle Ne
ben- und Abprodukte, die im volkswirtschaftlichen Produk
tionsprozeß, bei biologischen und technischen Prozessen sowie 
in der gesellschaftlichen und individuellen Konsumtion anfal
len und direkt oder nach entsprechender Behandlung für Fut
terzwecke geeignet sind (Anlage).

(2) Küchenabfälle im Sinne dieser Verordnung sind Abfälle 
aus den Haushalten der Bevölkerung, aus Gaststätten und Ein
richtungen der Gemeinschaftsverpflegung, Schälrückstände aus 
der Kartoffelaufbereitung und -Verarbeitung, Obst- und Ge
müseabfälle aus dem Groß- und Einzelhandel, aus Aufberei
tungsanlagen und Schälstationen sov^£ nicht mehr verkaufs
fähige Lebensmittel aus der Produktion und dem Groß- und 
Einzelhandel, die direkt oder nach entsprechender Behand
lung für Futterzwecke geeignet sind.

(3) Futtersammelbrigaden im Sinne dieser Verordnung sind 
Kollektive der VEB Stadtwirtschaft, der anderen volkseige
nen Betriebe und Einrichtungen der örtlichen Versorgungs
wirtschaft sowie der Verwertungsbetriebe, die Küchenabfälle 
nach vereinbarten Tourenplänen abholen, erforderlichenfalls 
aufbereiten und für die effektive Verwertung in der Tierpro
duktion bereitstellen.

(4) Sammelgenehmigungen im Sinne dieser Verordnung sind 
Berechtigungen für Mitglieder des Verbandes der Kleingärt
ner, Siedler und Kleintierzüchter und für andere private Tier
halter zum eigenverantwortlichen Sammeln von Küchenabfäl
len in einem festgelegten Territorium.

§3
Umfassende Gewinnung von Futterreserven

(1) Die Staatsorgane haben im engen Zusammenwirken mit 
den gesellschaftlichen Organisationen und den Ausschüssen


